
Der Senat von Berlin
WiEnBe - IV B 15(V)/16
Tel.: 90 13 (913) - 8547/8352
An das
Abgeordnetenhaus von Berlin
über
Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

- zur Kenntnisnahme -

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin

über Verordnung über die angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapi-
tals der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und der Berliner Wasserbetriebe
(BWB) für das Jahr 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu neh-
men, dass der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat:

Verordnung
über die angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals der

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und der Berliner Wasserbetriebe (BWB)
für das Jahr 2022

Vom 17.09.2021

Auf Grund des § 16 Absatz 9 und 12 Satz 1 des Berliner Betriebe-Gesetzes vom
14. Juli 2006 (GVBl. S. 827), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2.
Dezember 2020 (GVBl. S. 1444) geändert worden ist, verordnet der Senat:

§ 1
Zinssatz

Das betriebsnotwendige Kapital der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und der
Berliner Wasserbetriebe (BWB) ist, soweit verzinsbar, für das Jahr 2022 jeweils mit
4,4 vom Hundert zu verzinsen.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin in Kraft.
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A) Begründung

a) Allgemeines
Das Berliner Betriebe-Gesetz (BerlBG) normiert in § 16 Abs. 9, dass der festzu-
legende Zinssatz für die angemessene kalkulatorische Verzinsung des betriebs-
notwendigen Kapitals „mindestens der durchschnittlichen Rendite zehnjähriger
deutscher Bundesanleihen bezogen auf den Betrachtungszeitraum der abge-
schlossenen 20 Jahre, die dem jeweils nach Absatz 1 Satz 2 gewählten Kalku-
lationszeitraum zum Zeitpunkt der Antragstellung gem. § 22 Abs. 2 vorausge-
hen“, zu entsprechen hat. Der Zinssatz ist jährlich unter Zugrundelegung der
Durchschnittsrendite konservativer Vermögensanlagen in einem langfristigen,
mindestens zehnjährigen, dem Kalkulationszeitraum zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung gem. § 22 Abs. 2 BerlBG vorausgehenden Betrachtungszeitraum durch
Rechtsverordnung des Senats festzulegen, wobei abgeschlossene Jahre zu be-
trachten sind.
Die vorgelegte Verordnung setzt den Zinssatz für das Jahr 2022 fest.

b) Einzelbegründungen
Zu § 1 - Zinssatz
Durch die angemessene Verzinsung des verzinslichen betriebsnotwendigen Ka-
pitals wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Anstalten gehindert sind,
das dem betriebsnotwendigen Kapital zugehörige Vermögen anderweitig rentier-
lich anzulegen. Die Bindung des zu dem betriebsnotwendigen Kapital zählenden
Vermögens erfolgt zu Gunsten der Tarifzahlenden. Der durch die Verzinsung ver-
folgte Ausgleich ist von den Tarifzahlenden aufzubringen.
Der Senat setzt den Zinssatz jährlich durch Rechtsverordnung fest. In einem ers-
ten Schritt ist der Mindestzinssatz zu ermitteln. Gemäß § 16 Abs. 9 BerlBG ent-
spricht die angemessene kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen
Kapitals mindestens der durchschnittlichen Rendite zehnjähriger deutscher Bun-
desanleihen in einem Zeitraum der abgeschlossenen 20 Jahre, die der jeweiligen
Kalkulationsperiode vorausgehen.
Der Mindestzinssatz liegt bei 2,3 %. Die Berechnung berücksichtigt entsprechend
§ 16 Abs. 9 BerlBG den abgeschlossenen Zeitraum der Jahre 2001 bis 2020. Die
der Berechnung zugrundeliegenden jährlichen Renditen von deutschen Bundes-
anleihen, die bei der Neuausgabe eine Laufzeit von zehn Jahren aufweisen, sind
den Aufstellungen des Informationsdienstleisters Refinitiv Datastream
(BMBD10Y[RY]) entnommen. Unter Berücksichtigung der Ermittlung des geo-
metrischen Mittelwertes wurde die durchschnittliche Rendite für den genannten
Zeitraum von 2,3 % ermittelt.
In einem zweiten Schritt wird der konkrete Zinssatz entsprechend § 16 Abs. 9
BerlBG unter Zugrundelegung langfristiger, mindestens zehnjähriger Durch-
schnittsrenditen konservativer Anlagen am Kapitalmarkt bestimmt. Folgende An-
lageformen können grundsätzlich als konservative Vermögensanlageformen für
die Ermittlung des Zinssatzes zugrunde gelegt werden:
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- langfristige inländische Wertpapiere und langfristige Anleihen, die den in
den §§ 124, 125 und 215 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) niederge-
legten Anforderungen an die Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung un-
ternehmerischer Vorsicht insbesondere auch für das Sicherungsvermögen
und das sonstige gebundene Vermögen von Versicherungsunternehmen
entsprechen sowie

- Pfandbriefe und öffentliche Anleihen.
Aus diesen Anlageformen ergeben sich unterschiedliche Anlageportfolios, die die
Ermittlung von Vergleichsrenditen ermöglichen. Hinsichtlich der Mischung der
Portfolios mit den verschiedenen zulässigen Anlageformen wird auf §§ 124, 125
und 215 VAG in Verbindung mit der Verordnung über die Anlage des Sicherungs-
vermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleine Versicherungsunter-
nehmen (Anlageverordnung - AnlV) zur Auslegung zurückgegriffen.
Gemäß § 215 Absatz 1 VAG ist auf eine „... möglichst große Sicherheit (der An-
lage) und Rentabilität ... unter Wahrung angemessener Mischung und Streu-
ung...“ zu achten. Im Ergebnis ist dafür Sorge zu tragen, dass die genannten
Anlageformen in den Vergleichsportfolios angemessen gemischt sind. Dies hat
zur Konsequenz, dass der Anteil risikoreicherer Anlageformen 35 % des Portfo-
lios nicht überschreiten darf (§ 3 Absatz 3 Satz 1 der Anlageverordnung in Ver-
bindung mit § 2 Abs. 1 Nrn. 9, 12 und 13 der Anlageverordnung). Darüber hinaus
bedeutet Mischung bei Anlagearten, für die keine spezielle Mischungsquote gilt,
dass eine einzelne Anlageart nicht überwiegen darf. Hiervon kann grundsätzlich
dann ausgegangen werden, wenn keine Anlageart mehr als 50 % des Anlagebe-
standes ausmacht, was sich aus dem Rundschreiben 4/2011 (VA) – Hinweise
zur Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 15.04.2011 ergibt.
Der zu berechnenden Durchschnittsrendite sind gemäß §§ 124, 125 und 215
VAG ausschließlich deutsche Staatsanleihen und verschiedene inländische
Schuldverschreibungen, Aktien aus dem DAX sowie Schuldverschreibungen von
Unternehmen (Unternehmensanleihen) zugrunde gelegt worden.
Gemessen an den genannten Voraussetzungen lassen sich mit einem konserva-
tiven Portfolio, welches zu je etwa einem Drittel aus Staatsanleihen und inländi-
schen Schuldverschreibungen, Aktien aus dem DAX sowie Unternehmensanlei-
hen besteht, langfristige durchschnittliche Renditen zwischen 4,1 % und 6,1 %
per annum erzielen. Bei einem stark konservativen Portfolio, welches aus rund
50 % deutscher Staatsanleihen und inländischer Schuldverschreibungen, 20 %
Aktien aus dem Dax sowie 30 % Unternehmensanleihen besteht, lassen sich
langfristig durchschnittliche Renditen zwischen 3,3 % und 5,5 % erzielen. Die
Differenz der Zinssätze in beiden Portfolios ergibt sich aufgrund der unterschied-
lichen herangezogenen Zeiträume von 10 Jahren, 20 Jahren und 30 Jahren.
§ 16 Abs. 9 BerlBG sieht als langfristig einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren
an. Die Zusammenstellung der Portfolios datiert vom Juni 2021.
Die Bestimmung einer konservativen Vermögensanlage hat weiterhin Gültigkeit.
Unverändert werden die Ratings von Aaa bis Baa3 (Moodys) sowie AAA bis BBB-
(Standard & Poor’s und Fitch) als Investment Grade Ratings im Finanzmarkt ver-
wendet.
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Der festzusetzende Zinssatz liegt aufgrund der beiden vorgenannten zu beach-
tenden Schritte mindestens in Höhe der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen
bezogen auf den Betrachtungszeitraum der abgeschlossenen 20 Jahre (2,3 %)
und höchstens bei einer durch eine konservative Anlageform langfristig erzielba-
ren Rendite (6,1 %).
Das Land Berlin verfolgt das Ziel der Stetigkeit von Gebühren und Tarifen bei
den BWB sowie bei den BSR unter Berücksichtigung einer angemessenen Be-
lastung für die Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die
Leistungsfähigkeit der Anstalten des öffentlichen Rechts zu jedem Zeitpunkt si-
chergestellt sein muss, um Versorgungssicherheit und Qualität zu gewährleisten.
Von daher ist das Ziel der Unternehmenserhaltung bei der Festsetzung des Zins-
satzes ebenfalls angemessen zu berücksichtigen. Mit der Festlegung des Zins-
satzes auf 4,4 % trägt das Land Berlin den vorgenannten Zielen Rechnung. Für
die BWB beabsichtigt das Land Berlin darüber hinaus einen Gewinnverzicht in
Höhe von 7,5 Mio. € (4,4 Mio. €) zu erklären.

Zu § 2 - Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

B) Rechtsgrundlage:
§ 16 BerlBG vom 14. Juli 2006, das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes zur Schaffung
einer Rechtsgrundlage für die Erhebung von Gebühren und Beiträgen durch die
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe (BWB)
vom 2.12.2020 (GVBl. S. 1444) geändert worden ist.

C) Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:
Hinsichtlich der Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsun-
ternehmen als Endverbraucherinnen und -verbraucher gelten die oben unter A) b)
gemachten Ausführungen.

D) Gesamtkosten:
Nicht bezifferbar.

E) Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:
Keine.

F) Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Die Senatsvorlage hat voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Klimaschutz.
Durch die angemessene Verzinsung des verzinslichen betriebsnotwendigen
Kapitals wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Anstalten gehindert sind,
das dem betriebsnotwendigen Kapital zugehörige Vermögen anderweitig rentierlich
anzulegen. Die jährliche Festlegung des Zinssatzes durch Rechtsverordnung des
Senats hat insofern keine Auswirkungen auf den Klimaschutz, sondern auf die
Kundinnen und Kunden der BSR und BWB.
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G) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Kapitel 1330  Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
– Betriebe und Strukturpolitik –

Titel 12126  Gewinnablieferungen der Anstalten des öffentlichen Rechts
Titel 52136  Anteil an der Straßenreinigung

BSR:
Diese Verordnung konkretisiert die nach § 16 Abs. 9 BerlBG zu entrichtende jähr-
liche Kapitalverzinsung der BSR und schafft die materielle Voraussetzung für die
Bilanzgewinnausschüttung der BSR.
Gemäß des ab 1. Januar 2016 geltenden Unternehmensvertrags sowie der 1. Er-
gänzungsvereinbarung zum Unternehmensvertrag vom 14.12.2017 waren von
den BSR an das Land Berlin in den Jahren 2016 bis 2019 Vorauszahlungen auf
die erwarteten Bilanzgewinne der Jahre 2016 bis 2030 in Höhe von insgesamt
194,5 Mio. € geleistet worden.
Die Auszahlungsbeträge an das Land werden mit den gemäß § 3 Abs. 2 BerlBG
während der Laufzeit des Vertrages zu entrichtenden Bilanzgewinnausschüttun-
gen verrechnet. Bis zur vollständigen Rückführung der Auszahlungsbeträge ist
der gesamte Bilanzgewinn der jeweiligen Geschäftsjahre des Vertragszeitraums
zur Rückführung zu verwenden. Daher wird im Jahr 2022 keine Gewinnabliefe-
rung der BSR an den Landeshaushalt erfolgen. Soweit die Rückführung am Ende
der Vertragslaufzeit nicht vollständig getilgt worden ist, besteht die Forderung
hinsichtlich des nicht rückgeführten Restbetrages fort.
Das Land Berlin trägt gemäß § 7 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz 25 v. H. der
Kosten der von den BSR durchzuführenden ordnungsgemäßen Straßenreini-
gung. Der Zinssatz ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Gebühren der BSR
und damit auch auf den 25%igen Anteil, den das Land Berlin an die BSR zahlt.
Im Entwurf zum Haushaltsplan des Landes Berlin ist bei Titel 1330/521 36 - Anteil
an der Straßenreinigung - für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 112.800.000
€ vorgesehen.

BWB:
Diese Verordnung konkretisiert die nach § 16 Abs. 9 BerlBG zu entrichtende jähr-
liche Kapitalverzinsung der BWB und schafft die materielle Voraussetzung für die
Bilanzgewinnausschüttung der BWB.
Der Bilanzgewinn der BWB wird in dem der Feststellung des Jahresabschlusses
folgenden Jahr an den Landeshaushalt abgeführt. Der vom Aufsichtsrat der BWB
am 16. September 2020 zur Kenntnis genommenen mittelfristigen Wirtschafts-
planung 2022-2026 liegt ein Verordnungszinssatz in Höhe von 4,4 % zugrunde.
Auch in den im Entwurf zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 sowie in der Fi-
nanzplanung angegebenen Gewinnausschüttungen ist der angegebene Zinssatz
berücksichtigt.
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b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:
Keine.

Berlin, den 17.09.2021

Der Senat von Berlin

Michael   M ü l l e r Ramona    P o p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regierender Bürgermeister Senatorin für Wirtschaft,

Energie und Betriebe
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Anlage zur Vorlage an
das Abgeordnetenhaus

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften:

Berliner Betriebe-Gesetz (BerlBG) vom 14. Juli 2006,
das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für
die Erhebung von Gebühren und Beiträgen durch die Berliner Stadtreinigungs-

betriebe (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe (BWB) vom 2.12.2020 (GVBl.
S. 1444) geändert worden ist

§ 16
Gebühren, Beiträge und öffentlich-rechtlicher Kostenersatz oder Tarife und

Entgelte der BSR und der BWB

(1) 1Die Anstalten gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 3 erheben im Bereich ihrer
Aufgaben nach § 3 Absatz Nummer 1 und 2 (BSR) oder nach § 5 Absatz (BWB)
Gebühren, die dem Äquivalenzprinzip und dem Grundsatz der Gleichbehandlung
genügen. 2Die Gebühren sind jeweils für einen Kalkulationszeitraum von höchs-
tens zwei Geschäftsjahren dergestalt zu bemessen, dass das veranschlagte Ge-
bührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten deckt.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 können die Anstalten im Bereich ihrer Aufgaben nach
§ 3 Absatz 3 Nummer 1 und 2 (BSR) oder nach § 3 Absatz 5 (BWB) privatrecht-
liche Tarife erheben, die dem Äquivalenzprinzip und dem Grundsatz der Gleich-
behandlung genügen. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Die Anstalten können Beiträge für den Ersatz des Aufwands für die Herstellung,
Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erheben.
2Sie können ferner bestimmen, dass ihnen in Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3
Absatz Nummer 1 und 2 (BSR) oder nach § 3 Absatz 5 (BWB) der entstandene
Aufwand und die Kosten ersetzt werden (öffentlich-rechtlicher Kostenersatz).
3Insbesondere können die BWB für den Anschluss an Anlagen der Wasserver-
sorgung und der Entwässerung Beiträge erheben oder bestimmen, dass ihnen
der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung so-
wie die Kosten für die Unterhaltung eines Haus- oder Grundstücksanschlusses
an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ersetzt werden. 4Der
entstandene Aufwand und die Kosten können in der tatsächlich geleisteten Höhe
oder nach Einheitssätzen, denen die für Anschlüsse oder Leistungen gleicher Art
üblicherweise durchschnittlich erwachsenden Aufwendungen und Kosten zu-
grunde zu legen sind, ermittelt werden. 5Die weitere Ausgestaltung der Rege-
lungsinhalte der Sätze 1 bis 4 ist durch Satzung nach § 3 Absatz 6 Nummer 6 zu
regeln. 6In einer solchen Satzung können die BWB auch bestimmen, dass die
Haus- oder Grundstücksanschlüsse an Wasserversorgungs- und Abwasserbe-
seitigungsanlagen zu der öffentlichen Einrichtung oder Anlage gehören. 7In die-
sem Fall erfolgt ein Kostenansatz nach Absatz 1 oder 2.

(4) 1Sofern die Anstalten abweichend von Absatz 3 keine Beiträge erheben oder öf-
fentlich-rechtlichen Kostenersatz geltend machen, können sie für die Leistungen
nach Absatz 3 Satz 1 und 2 privatrechtliche Entgelte erheben. 2Insbesondere
können die BWB für die in Absatz 3 Satz 3 beschriebenen Leistungen einmalige
Entgelte und Baukostenzuschüsse erheben.

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BLNBG&p=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BLNBG&p=3&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BLNBG&p=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BLNBG&p=3&x=5
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BLNBG&p=3
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(5) 1Die Anstalten bestimmen durch Satzung, für welche Leistungen sie Gebühren,
Beiträge und öffentlich-rechtlichen Kostenersatz (Absätze 1 und 3) oder privat-
rechtliche Tarife und Entgelte (Absätze 2 und 4) erheben. 2Gebühren, Beiträge
und öffentlich-rechtlicher Kostenersatz ruhen als öffentliche Last auf dem Grund-
stück.

(6) 1Die Gebühren oder privatrechtlichen Tarife können in eine Grund- und Benut-
zungsgebühr oder in einen Grund- und Arbeitspreis aufgeteilt werden. 2Die
Grundgebühr und der Grundpreis können progressiv und degressiv gestaltet wer-
den. 3Mengenrabatte auf Benutzungsgebühren und Arbeitspreise sind unzuläs-
sig. 4 § 8 Absatz 3 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin in der je-
weils geltenden Fassung bleibt unberührt.

(7) 1Kosten sind die bei wirtschaftlicher Betriebsführung nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. 2Dazu gehören auch Entgelte für in
Anspruch genommene Fremdleistungen, kalkulatorische Abschreibungen auf
der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten, kalkulatorische Einzelwagnisse,
Rückstellungen, eine angemessene kalkulatorische Verzinsung des betriebsnot-
wendigen Kapitals und Aufwendungen für die wirtschaftliche und technische Ent-
wicklung.

(8) 1Das betriebsnotwendige Kapital besteht aus dem betriebsnotwendigen Vermö-
gen, vermindert um den Anstalten vom Land Berlin zinslos zur Verfügung ge-
stellte Vorauszahlungen und Anzahlungen. 2Das betriebsnotwendige Vermögen
setzt sich zusammen aus den Teilen des Anlage- und Umlaufvermögens, die
dem Betriebszweck dienen. 3Der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermö-
gens sind grundsätzlich die bilanziellen Anschaffungs- und Herstellungskosten
abzüglich der nicht indexierten Abschreibungen zugrunde zu legen; die nähere
Bestimmung der bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals zu be-
rücksichtigenden Berechnungskriterien ergibt sich aus der nach Absatz 12 zu er-
lassenden Rechtsverordnung.

(9) 1Das betriebsnotwendige Kapital ist jährlich durch einen von dem Senat festzu-
legenden Zinssatz angemessen kalkulatorisch zu verzinsen. 2Die Höhe des nach
Satz 1 festzulegenden Zinssatzes entspricht mindestens der durchschnittlichen
Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen bezogen auf den Betrachtungs-
zeitraum der abgeschlossenen 20 Jahre, die dem jeweils nach Absatz 1 Satz 2
gewählten Kalkulationszeitraum zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß § 22
Absatz 2 vorausgehen. 3Bei der Festlegung des Zinssatzes hat der Senat die
Durchschnittsrendite konservativer Vermögensanlagen in einem langfristigen,
mindestens zehnjährigen, dem Kalkulationszeitraum zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung gemäß § 22 Absatz 2 vorausgehenden Betrachtungszeitraum zugrunde
zu legen, wobei abgeschlossene Jahre zu betrachten sind.

(10) 1Kostenüber- und Kostenunterdeckungen werden durch eine Nachkalkulation für
den dem laufenden Kalkulationszeitraum vorangehenden Kalkulationszeitraum
ermittelt. 2Damit werden etwaige Abweichungen von den zum Zeitpunkt der Ge-
bühren- oder Tarifgenehmigung angenommenen Kosten ermittelt. 3Die Leis-
tungsnehmenden dürfen nur mit den tatsächlich entstandenen Kosten belastet
werden. 4Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind in-
nerhalb von zwei Kalkulationszeiträumen nach Absatz 1 Satz 2 auszugleichen.
5Die Regelungsinhalte der Sätze 1 bis 3 gelten auch, wenn sich zwischen Vor-
und Nachkalkulation die Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses in seiner

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BLNBG&p=22&x=2
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Rechtsnatur ändert. 6Die Verzinsung erfolgt gemäß § 247 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs. 7Kostenunterdeckungen sind ebenfalls innerhalb von zwei Kalkulati-
onszeiträumen auszugleichen.

(11) 1Werden Gebühren oder Beiträge nach den Absätzen 1 und 3 erhoben oder öf-
fentlich-rechtlicher Kostenersatz nach Absatz 3 geltend gemacht, sind insoweit
die Vorschriften der §§ 3 Absatz 1, 9, 12 Absatz 2, 13, 14, 16, 17, 19 Satz 1, 20
und 21 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S.
516), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 284)
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung anwendbar, soweit nicht
dieses Gesetz oder andere Gesetze besondere Vorschriften enthalten. 2Die An-
stalten können neben den Gebühren nach Absatz 1 auch Verwaltungsgebühren
für die Vornahme von einzelnen Amtshandlungen nach § 2 des Gesetzes über
Gebühren und Beiträge erheben. 3Näheres regeln die Anstalten durch Satzung
nach § 3 Absatz 6 Nummer 6. 4Im Übrigen ist das Gesetz über Gebühren und
Beiträge nicht anwendbar. 5Für Gebühren, Beiträge und öffentlich-rechtlichen
Kostenersatz gelten im Übrigen die folgenden Bestimmungen der Abgabenord-
nung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend, soweit nicht dieses Gesetz
oder andere Gesetze besondere Vorschriften enthalten:
a) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge die §§ 233, 234 Absatz 1

und 2 und § 236 Absatz 1, 2 3 und 5 in der Weise, dass in § 236 Absatz 3 an
die Stelle der Wörter „§ 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung“ die Wörter „§
155 Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung“ treten, § 237 Absatz 1, 2 und
4 in der Weise, dass jeweils an die Stelle des Wortes „Einspruch“ das Wort
„Widerspruch“ und an die Stelle des Wortes „Einspruchsentscheidung“ das
Wort „Widerspruchsbescheid“ tritt und in Absatz 4 die Wörter „und 3 gelten“
durch das Wort „gilt“ ersetzt werden sowie die §§ 238 bis 240 mit der Maß-
gabe, dass die Höhe der Zinsen abweichend von § 238 Absatz 1 Satz 1 zwei
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich beträgt,

b) weiterhin die §§ 99, 122, 224 und 226.
6Es kann davon abgesehen werden, Gebühren und öffentlich-rechtlichen Kosten-
ersatz festzusetzen, zu erheben, nachzufordern oder zu erstatten, wenn der Be-
trag weniger als 15 Euro beträgt. 7Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Berlin in der jeweils geltenden Fassung sowie das Straßenreinigungsgesetz vom
19. Dezember 1978 (GVBl. S. 2501), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 2. Dezember 2020 (GVBl. S. 1444) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung bleiben unberührt.

(12) 1Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die in den Absätzen 1 und
2 sowie 8 bis 10 genannten, bei der Gebühren- oder Tarifkalkulation zu beach-
tenden Kriterien sowie den Zinssatz gemäß Absatz 9 zu bestimmen. 2Ferner
kann der Senat durch Rechtsverordnung weitere Regelungen, insbesondere zum
Bemessungsmaßstab, zur Ermittlung der abgabenrechtlich relevanten Flächen
und der Bebaubarkeit des Grundstücks, zur Feststellung des Abgabenschuld-
ners, zur Erhebung und Kalkulation der Abgaben sowie zur Erhebung von Bei-
trägen und öffentlich-rechtlichem Kostenersatz nach Absatz 3 festlegen.

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=247
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(13) 1Werden Gebühren oder Beiträge nach den Absätzen 1 und 3 erhoben oder wird
öffentlich-rechtlicher Kostenersatz nach Absatz 3 geltend gemacht, ist die jewei-
lige Anstalt, die den Bescheid erlässt, Widerspruchsbehörde. 2Die jeweilige An-
stalt legt fest, welche Stelle der Anstalt die Aufgabe der Widerspruchsbehörde
wahrnimmt. 3Für das Vollstreckungsverfahren gilt § 8 des Gesetzes über das
Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(14) 1Verwaltungsakte über Gebühren, Beiträge und öffentlich-rechtlichen Kostener-
satz sowie sonstige Verwaltungsakte werden schriftlich, elektronisch, mündlich
oder in anderer Weise erlassen. 2Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich
oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht
und der Bescheidempfangende dies unverzüglich verlangt. 3Die jeweilige Anstalt
kann mit dem Bescheidempfangenden vereinbaren, dass Daten sowohl in einem
gängigen menschenlesbaren Datenformat (z. B. als PDF-Datei – Portable
Document Format –) als auch in einem gängigen strukturierten elektronischen
Datenformat (z. B. XML-Format) übermittelt werden, wobei für die Bekanntgabe
die Bescheidübermittlung in einem menschenlesbaren Datenformat maßgeblich
ist. 4Ferner kann die jeweilige Anstalt mit Zustimmung des jeweiligen Bescheid-
empfangenden den Bescheid in einem menschenlesbaren Datenformat (z. B. als
PDF-Datei per E-Mail) an den Bescheidempfangenden übermitteln und hierdurch
bekanntgeben. 5Für die Bekanntgabe des Bescheids durch elektronische Über-
mittlung gilt § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwal-
tung in Verbindung mit § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes. 6Alternativ kann der Bescheid in einem menschenlesbaren Datenfor-
mat auch auf einer elektronischen Plattform zum Abruf bereitgestellt werden. 7Für
die Bekanntgabe des Bescheids bei einem Abruf über öffentlich zugängliche
Netze gilt § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung
in Verbindung mit § 41 Absatz 2a Satz 3 bis 5 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. 8Weiter sind die §§ 87a, 122a Absatz 1 bis 3 und 157 der Abgabenordnung
entsprechend anzuwenden, soweit nicht durch Satzung der jeweiligen Anstalt da-
von abweichende Regelungen getroffen werden. 9Sofern der Leistungsneh-
mende nicht ausdrücklich widerspricht, gelten von diesem erteilte SEPA-Last-
schriftmandate uneingeschränkt für den Fall fort, dass sich die Ausgestaltung des
Benutzungsverhältnisses in seiner Rechtsnatur ändert.

(15) 1Die Anstalten können durch Satzung bestimmen, dass die Ermittlung von Be-
rechnungsgrundlagen, die Abgabenberechnung, die Ausfertigung und Versen-
dung von Abgabebescheiden sowie die Entgegennahme der zu entrichtenden
Abgaben von damit beauftragten Dritten wahrgenommen werden. 2Sie können
sich zur Erledigung der in Satz 1 genannten Aufgaben auch automatisierter Da-
tenverarbeitungsanlagen Dritter bedienen. 3§ 24 bleibt unberührt.

(16) 1Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BWB sind berechtigt, Grundstücke zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 3 Absatz 5, einschließlich der Ermittlung
öffentlicher Abgaben, zu betreten. 2Gleiches gilt für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der BSR zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 3 Absatz 3, ein-
schließlich der Ermittlung öffentlicher Abgaben. 3Näheres regeln die Anstalten
durch Satzung nach § 3 Absatz 6 Nummer 6. 4Soweit hierdurch die Grundrechte
nach Artikel 13 und 14 des Grundgesetzes berührt werden, werden diese Grund-
rechte eingeschränkt.
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Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen
(Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG)

- nicht amtlicher Text -
in der Fassung vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), zuletzt geändert durch Art. 38

Telekommunikationsmodernisierungsgesetz vom 23.6.2021 (BGBl. I S. 1858)

Abschnitt 3 Anlagen; Sicherungsvermögen

§ 124 Anlagegrundsätze
(1) 1Versicherungsunternehmen müssen ihre gesamten Vermögenswerte nach dem

Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht anlegen. 2Dabei sind folgende Anfor-
derungen einzuhalten:
1. Versicherungsunternehmen dürfen ausschließlich in Vermögenswerte und In-

strumente investieren, deren Risiken sie
a) hinreichend identifizieren, bewerten, überwachen, steuern, kontrollieren

und in ihre Berichterstattung einbeziehen können,
b) bei der Beurteilung ihres Solvabilitätsbedarfs gemäß § VAG § 27 Absatz

VAG § 27 Absatz 2 Nummer 1 hinreichend berücksichtigen können;
2. sämtliche Vermögenswerte sind so anzulegen, dass Sicherheit, Qualität, Li-

quidität und Rentabilität des Portfolios als Ganzes sichergestellt werden; au-
ßerdem muss die Belegenheit der Vermögenswerte ihre Verfügbarkeit ge-
währleisten;

3. Vermögenswerte, die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstel-
lungen gehalten werden, sind außerdem in einer der Art und Laufzeit der Erst-
versicherungs- und Rückverbindlichkeiten des Unternehmens angemessenen
Weise anzulegen; diese Vermögenswerte sind im Interesse aller Versiche-
rungsnehmer und Anspruchsberechtigten unter Berücksichtigung der Anlage-
politik anzulegen, sofern diese offengelegt worden ist;

4. im Fall eines Interessenkonflikts muss sichergestellt werden, dass die Anlage
im Interesse der Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten erfolgt;

5. die Verwendung derivativer Finanzinstrumente ist nur zulässig, sofern diese
zur Verringerung von Risiken oder zur Erleichterung einer effizienten Portfo-
lioverwaltung beitragen; diese Voraussetzung wird nicht erfüllt durch Ge-
schäfte mit derivativen Finanzinstrumenten, die lediglich den Aufbau reiner
Handelspositionen (Arbitragegeschäfte) bezwecken oder bei denen entspre-
chende Wertpapierbestände nicht vorhanden sind (Leerverkäufe);

6. Anlagen und Vermögenswerte, die nicht zum Handel an einem geregelten Fi-
nanzmarkt zugelassen sind, sind auf einem vorsichtigen Niveau zu halten;

7. Anlagen sind in angemessener Weise so zu mischen und zu streuen, dass
eine übermäßige Abhängigkeit von einem bestimmten Vermögenswert oder
Emittenten oder von einer bestimmten Unternehmensgruppe oder einem geo-
graphischen Raum und eine übermäßige Risikokonzentration im Portfolio als
Ganzem vermieden werden und

8. Vermögensanlagen bei demselben Emittenten oder bei Emittenten, die der-
selben Unternehmensgruppe angehören, dürfen nicht zu einer übermäßigen
Risikokonzentration führen.

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VAG&p=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VAG&p=27&x=2
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(2) 1Absatz 1 Nummer 5 bis 8 findet auf Lebensversicherungsverträge, bei denen das
Anlagerisiko vom Versicherungsnehmer getragen wird, vorbehaltlich Satz 2 Num-
mer 3 keine Anwendung. 2Über Absatz 1 Nummer 1 bis 4 hinaus sind bei diesen
Verträgen für die betroffenen Vermögenswerte,
1. wenn die Leistungen aus einem Vertrag direkt an den Wert von Anteilen an

Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapieren im Sinne der
Richtlinie 2009/65/EG oder an den Wert von Vermögenswerten gebunden
sind, die in einem von den Versicherungsunternehmen gehaltenen und in der
Regel in Anteile aufgeteilten internen Fonds enthalten sind, die versicherungs-
technischen Rückstellungen für diese Leistungen so genau wie möglich durch
die betreffenden Anteile oder, sofern keine Anteile gebildet wurden, durch die
betreffenden Vermögenswerte abzubilden;

2. wenn die Leistungen aus einem Vertrag direkt an einen Aktienindex oder an
einen anderen als den in Nummer 1 genannten Referenzwert gebunden sind,
die versicherungstechnischen Rückstellungen für diese Leistungen so genau
wie möglich durch die Anteile, die den Referenzwert darstellen, abzubilden;
sofern keine Anteile gebildet werden, sind die Rückstellungen durch Vermö-
genswerte mit angemessener Sicherheit und Realisierbarkeit abzubilden, die
so genau wie möglich denjenigen Werten entsprechen, auf denen der jeweilige
Referenzwert beruht und

3. wenn die in den Nummern 1 und 2 genannten Leistungen eine Garantie in
Bezug auf das Anlageergebnis oder eine sonstige garantierte Leistung ein-
schließen, auf die zur Bedeckung der entsprechenden zusätzlichen versiche-
rungstechnischen Rückstellungen gehaltenen Vermögenswerte Absatz 1
Nummer 5 bis 8 anzuwenden.

(3) Gehören Versicherungsverhältnisse zu einem selbständigen Bestand eines Versi-
cherungsunternehmens in einem Staat außerhalb der Mitglied- oder Vertragsstaa-
ten, sind die Absätze 1 und 2 anzuwenden, soweit nicht ausländisches Recht Ab-
weichendes vorschreibt.

§ 125 Sicherungsvermögen
(1) 1Der Vorstand eines Erstversicherungsunternehmens hat schon im Laufe des Ge-

schäftsjahres Beträge in solcher Höhe dem Sicherungsvermögen zuzuführen und
vorschriftsmäßig anzulegen, wie es dem voraussichtlichen Anwachsen des Min-
destumfangs nach Absatz 2 entspricht. 2Wenn Erstversicherungsunternehmen
Vermögen in
1. Darlehensforderungen,
2. Schuldverschreibungen und Genussrechten,
3. Schuldbuchforderungen,
4. Aktien,
5. Beteiligungen,
6. Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
7. Anteilen im Sinne des § 215 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 oder
8. laufenden Guthaben und Einlagen bei Kreditinstituten

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EWG_RL_2009_65
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anlegen, sind diese Vermögenswerte bis zur Höhe der in Absatz 2 genannten
Summe der Bilanzwerte dem Sicherungsvermögen zuzuführen. 3Die in Satz 2 ge-
nannten Vermögenswerte sollen insgesamt im Hinblick auf Sicherheit, Liquidität,
Rentabilität und Qualität mindestens dem Niveau des Gesamtportfolios entspre-
chen.

(2) 1Der Umfang des Sicherungsvermögens muss mindestens der Summe aus den
Bilanzwerten folgender Beträge entsprechen:
1. der Beitragsüberträge,
2. der Deckungsrückstellung,
3. der Rückstellung für

a) noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle und Rückkäufe,
b) erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung und
c) unverbrauchte Beiträge aus ruhenden Versicherungsverträgen,

4. der Teile der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung, die
auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Überschussanteile entfallen,

5. der Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsge-
schäft gegenüber Versicherungsnehmern sowie

6. der als Prämie eingenommenen Beträge, die ein Versicherungsunternehmen
zu erstatten hat, wenn ein Versicherungsvertrag oder ein in § 2 Absatz 2 ge-
nanntes Geschäft nicht zustande gekommen ist oder aufgehoben wurde.

2Bilanzwerte im Sinne des Satzes 1 sind die Bruttobeträge für das selbst abge-
schlossene Versicherungsgeschäft vor Abzug der Anteile für das in Rückdeckung
gegebene Versicherungsgeschäft.

(3) 1Unbelastete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sind für das Siche-
rungsvermögen mit ihrem Bilanzwert anzusetzen. 2Ist der Bilanzwert höher als der
Verkehrswert, so ist der Verkehrswert anzusetzen. 3Die Aufsichtsbehörde kann
eine angemessene Erhöhung des Wertansatzes zulassen, wenn und soweit durch
ein Sachverständigengutachten nachgewiesen ist, dass der Verkehrswert den Bi-
lanzwert um mindestens 100 Prozent überschreitet. 4Für belastete Grundstücke
und grundstücksgleiche Rechte setzt die Aufsichtsbehörde den Wert im Einzelfall
fest.

(4) 1Das Sicherungsvermögen ist gesondert von jedem anderen Vermögen zu verwal-
ten und im Gebiet der Mitglied- oder Vertragsstaaten aufzubewahren. 2Die Art der
Aufbewahrung ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 3Diese kann genehmigen,
dass die Werte des Sicherungsvermögens an einem anderen Ort aufbewahrt wer-
den.

(5) Für jede Anlageart ist eine Abteilung des Sicherungsvermögens (Anlagestock) zu
bilden, soweit Lebensversicherungsverträge Versicherungsleistungen
1. in Anteilen an einem offenen Investmentvermögen im Sinne von § 1 Absatz 4

des Kapitalanlagegesetzbuchs anlegen,
2. in von einer Investmentgesellschaft ausgegebenen Anteilen vorsehen,
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3. in Vermögensgegenstände im Sinne von § 2 Absatz 4 des Investmentgesetzes
in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung, ausgenommen Geld, vorse-
hen oder

4. direkt an einen Aktienindex oder andere Bezugswerte binden.
(6) 1Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde können selbständige Abteilungen des Si-

cherungsvermögens gebildet werden. 2Was für das Sicherungsvermögen und die
Ansprüche daran vorgeschrieben ist, gilt dann entsprechend für jede selbständige
Abteilung.

§ 215 Anlagegrundsätze für das Sicherungsvermögen
(1) Die Bestände des Sicherungsvermögens nach § 125 sind unter Berücksichtigung

der Art der betriebenen Versicherungsgeschäfte sowie der Unternehmensstruktur
so anzulegen, dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger
Liquidität des Versicherungsunternehmens unter Wahrung angemessener Mi-
schung und Streuung erreicht werden.

(2) 1Das Sicherungsvermögen darf nur angelegt werden in
1. Darlehensforderungen, Schuldverschreibungen und Genussrechten,
2. Schuldbuchforderungen,
3. Aktien,
4. Beteiligungen,
5. Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
6. Anteilen an Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapieren im

Sinne der Richtlinie 2009/65/EG und für andere Anlagen, die nach dem Grund-
satz der Risikostreuung angelegt werden, wenn die Organismen einer wirksa-
men öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Anteilinhaber unterliegen,

7. laufenden Guthaben und Einlagen bei Kreditinstituten und
8. sonstigen Anlagen, soweit sie in der auf Grund von § 217 Satz 1 Nummer 6

erlassenen Verordnung zugelassen werden.
2Darüber hinaus darf das Sicherungsvermögen nur angelegt werden, soweit dies
die Aufsichtsbehörde bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände im Einzelfall auf
Antrag vorübergehend gestattet.

Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen,
Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen

(Anlageverordnung - AnlV)
- nicht amtlicher Text -

vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 769),
zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2020

(BGBl. I S. 1633)

§ 2
Anlageformen

(1) 1Das Sicherungsvermögen kann angelegt werden in

https://www.juris.de/jportal/portal/t/zey/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR043410015BJNE012600000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zey/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR043410015BJNE021800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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1. Forderungen, für die ein Grundpfandrecht an einem in einem Staat des EWR
oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD belegenen Grundstück oder grund-
stücksgleichen Recht besteht, wenn das Grundpfandrecht die Erfordernisse
der §§ 14 und 16 Absatz 1 bis 3 des Pfandbriefgesetzes, im Fall von Erbbau-
rechten darüber hinaus die Erfordernisse des § 13 Absatz 2 des Pfandbriefge-
setzes erfüllt oder wenn das Grundpfandrecht die entsprechenden Vorschrif-
ten des anderen Staates erfüllt;

2. Forderungen,
a) die ausreichend durch Geldzahlung gesichert oder für die Guthaben oder

Wertpapiere entsprechend § 200 Absatz 1 bis 3 des Kapitalanlagegesetz-
buchs oder gleichwertiger Vorschriften eines anderen Staates des EWR
oder eines Vollmitgliedstaates der OECD verpfändet oder zur Sicherung
übertragen sind (Wertpapierdarlehen),

b) für die Schuldverschreibungen nach Nummer 6 oder 7 verpfändet oder zur
Sicherung übertragen sind oder

c) die aus liquiden Abrechnungsforderungen des Erstversicherers gegen-
über einem Rückversicherer, abzüglich etwaiger Abrechnungsverbindlich-
keiten aus Prämienforderungen des Rückversicherers gegen den Erstver-
sicherer, bestehen;

3. Darlehen
a) an die Bundesrepublik Deutschland, ihre Länder, Gemeinden und Ge-

meindeverbände,
b) an einen anderen Staat des EWR oder einen Vollmitgliedstaat der OECD,
c) an Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften eines ande-

ren Staates des EWR oder eines Vollmitgliedstaates der OECD,
d) an eine internationale Organisation, der auch die Bundesrepublik Deutsch-

land als Vollmitglied angehört,
e) für deren Verzinsung und Rückzahlung eine der unter Buchstabe a, b oder

d genannten Stellen, ein geeignetes Kreditinstitut im Sinne der Nummer
18 Buchstabe b, ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut im Sinne der Num-
mer 18 Buchstabe c, eine multilaterale Entwicklungsbank im Sinne der
Nummer 18 Buchstabe d die volle Gewährleistung übernommen hat oder
ein Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 14 der Richtlinie
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs-
und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom
17.12.2009, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2014/51/EU (ABl. L 153
vom 22.5.2014, S. 1) geändert worden ist, das Ausfallrisiko versichert hat,
oder

f) an Abwicklungsanstalten im Sinne des § 8a Absatz 1 des Stabilisierungs-
fondsgesetzes, soweit eine unter Buchstabe a, b oder d genannte Stelle
für diese Abwicklungsanstalt die Verlustausgleichspflicht gemäß § 8a Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 und Nummer 1a des Stabilisierungsfonds-
gesetzes übernommen hat;
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4. Darlehen
a) an Unternehmen mit Sitz in einem Staat des EWR oder in einem Vollmit-

gliedstaat der OECD mit Ausnahme von Kreditinstituten, sofern auf Grund
der bisherigen und der zu erwartenden künftigen Entwicklung der Ertrags-
und Vermögenslage des Unternehmens die vertraglich vereinbarte Ver-
zinsung und Rückzahlung gewährleistet erscheinen und die Darlehen aus-
reichend
aa) durch erstrangige Grundpfandrechte gesichert sind,
bb) durch verpfändete oder zur Sicherung übertragene Forderungen oder

zum Handel zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt
nach § 2 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes zugelassene oder
in diesen einbezogene Wertpapiere gesichert sind oder

cc) in vergleichbarer Weise gesichert sind; eine Verpflichtungserklärung
des Darlehensnehmers gegenüber dem Versicherungsunternehmen
(Negativerklärung) kann eine Sicherung des Darlehens nur ersetzen,
wenn und solange der Darlehensnehmer bereits auf Grund seines
Status die Gewähr für die Verzinsung und Rückzahlung des Darlehens
bietet;

b) an Unternehmen im Sinne von Nummer 14 Buchstabe a, an denen das
Versicherungsunternehmen als Gesellschafter beteiligt ist (Gesellschaf-
ter-Darlehen), wenn die Darlehen die Erfordernisse des § 240 Absatz 1
und Absatz 2 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs erfüllen;

c) an andere Unternehmen mit Sitz in einem Staat des EWR oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD mit Ausnahme von Kreditinstituten, sofern
diese Darlehen ausreichend dinglich oder schuldrechtlich gesichert sind;

5. Vorauszahlungen oder Darlehen, die das Versicherungsunternehmen auf die
eigenen Versicherungsscheine gewährt, bis zur Höhe des Rückkaufswerts
(Policendarlehen);

6. Pfandbriefen, Kommunalobligationen und anderen Schuldverschreibungen
von Kreditinstituten mit Sitz in einem Staat des EWR oder in einem Vollmit-
gliedstaat der OECD, wenn die Kreditinstitute auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer beson-
deren öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuld-
verschreibungen aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften
in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der
Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten aus-
reichend decken und die bei einem Ausfall des Ausstellers vorrangig für die
fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind
(kraft Gesetzes bestehende besondere Deckungsmasse);

7. Schuldverschreibungen,
a) die an einer Börse zum Handel zugelassen sind oder an einem anderen

organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (organi-
sierter Markt),

b) deren Einbeziehung in einen organisierten Markt nach den Ausgabebedin-
gungen zu beantragen ist, sofern die Einbeziehung dieser Schuldver-
schreibungen innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, oder
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c) die in einem Staat außerhalb des EWR an einer Börse zum Handel zuge-
lassen sind oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind;

8. anderen Schuldverschreibungen;
9. Forderungen aus nachrangigen Verbindlichkeiten gegen Unternehmen oder

aus Genussrechten an Unternehmen
a) mit Sitz in einem Staat des EWR oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD

oder
b) die an einer Börse zum Handel zugelassen sind oder an einem anderen

organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder in
einem Staat außerhalb des EWR an einer Börse zum Handel zugelassen
sind oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in
diesen einbezogen sind;

10. Asset Backed Securities (strukturierte Finanzinstrumente, die mit Forderungs-
rechten besichert sind) und Credit Linked Notes (mit Kreditrisiken verknüpfte
Finanzinstrumente) sowie andere Anlagen nach § 2 Absatz 1, deren Ertrag
oder Rückzahlung an Kreditrisiken gebunden sind oder mittels derer Kreditri-
siken eines Dritten übertragen werden,
a) gegen Unternehmen mit Sitz in einem Staat des EWR oder in einem Voll-

mitgliedstaat der OECD oder
b) die an einer Börse zum Handel zugelassen sind oder an einem anderen

organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder in
einem Staat außerhalb des EWR an der Börse zum Handel zugelassen
sind oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in
diesen einbezogen sind;

11. Forderungen, die in das Schuldbuch der Bundesrepublik Deutschland, eines
ihrer Länder oder in ein entsprechendes Verzeichnis eines anderen Staates
des EWR oder eines Vollmitgliedstaates der OECD eingetragen sind oder de-
ren Eintragung als Schuldbuchforderung innerhalb eines Jahres nach ihrer
Ausgabe erfolgt, sowie in Liquiditätspapieren im Sinne des § 42 Absatz 1 des
Gesetzes über die Deutsche Bundesbank;

12. voll eingezahlten Aktien, die an einer Börse zum Handel zugelassen sind oder
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen
sind oder in einem Staat außerhalb des EWR an der Börse zum Handel zuge-
lassen sind oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder
in diesen einbezogen sind;

13. Beteiligungen in Form von
a) anderen voll eingezahlten Aktien, Geschäftsanteilen an einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, Kommanditanteilen und Beteiligungen als stiller
Gesellschafter im Sinne des Handelsgesetzbuchs, wenn das Unterneh-
men über ein Geschäftsmodell verfügt, unternehmerische Risiken eingeht
und
aa) seinen Sitz in einem Staat des EWR oder in einem Vollmitgliedstaat

der OECD hat,
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bb) dem Versicherungsunternehmen den letzten Jahresabschluss zur
Verfügung stellt, der in entsprechender Anwendung der für Kapitalge-
sellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt und geprüft ist, und

cc) sich verpflichtet, auch künftig zu jedem Bilanzstichtag einen derartigen
Jahresabschluss vorzulegen;

b) Anteilen und Aktien an inländischen geschlossenen Alternativen Invest-
mentfonds (AIF) im Sinne des § 1 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetz-
buchs,
aa) die direkt oder indirekt in Vermögensgegenstände nach § 261 Absatz

1 Nummer 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs, eigenkapitalähnliche In-
strumente sowie andere Instrumente der Unternehmensfinanzierung
investieren und

bb) die von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden, die
über eine Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs
verfügt oder nach § 44 des Kapitalanlagegesetzbuchs registriert ist,
oder von einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem Staat des
EWR oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD, die zum Schutz der
Anleger einer öffentlichen Aufsicht unterliegt und über eine Erlaubnis
oder eine Registrierung verfügt, die mit der Erlaubnis nach § 20 Absatz
1 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder mit der Registrierung nach § 44
des Kapitalanlagegesetzbuchs vergleichbar ist,

sowie von Anteilen und Aktien an geschlossenen ausländischen Invest-
mentvermögen, die dem Recht eines Staates des EWR oder eines Voll-
mitgliedstaates der OECD unterliegen, die Anforderung nach Doppelbuch-
stabe aa in vergleichbarer Weise erfüllen und von einer Gesellschaft im
Sinne von Doppelbuchstabe bb verwaltet werden;

14. Immobilien in Form von
a) bebauten, in Bebauung befindlichen oder zur alsbaldigen Bebauung be-

stimmten, in einem Staat des EWR oder in einem Vollmitgliedstaat der
OECD belegenen Grundstücken, in dort belegenen grundstücksgleichen
Rechten sowie in Anteilen an einem Unternehmen, dessen alleiniger
Zweck der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von in einem solchen
Staat belegenen Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten ist; das
Versicherungsunternehmen hat die Angemessenheit des Kaufpreises auf
der Grundlage des Gutachtens eines vereidigten Sachverständigen oder
in vergleichbarer Weise zu prüfen; von den Grundstücksanlagen sind un-
beschadet der Vorschrift des § 125 Absatz 3 Satz 4 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes die auf ihnen lastenden Grundpfandrechte abzusetzen;

b) Aktien einer REIT-Aktiengesellschaft oder von Anteilen an einer vergleich-
baren Kapitalgesellschaft mit Sitz in einem Staat des EWR oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD, die die Voraussetzungen des REIT-Gesetzes
oder die vergleichbaren Vorschriften des anderen Staates erfüllen;

c) Anteilen und Aktien an inländischen Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz
6 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder von Anteilen und Aktien an inländi-
schen geschlossenen Publikums-AIF im Sinne des § 1 Absatz 3 in Verbin-
dung mit Absatz 6 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs,
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aa) die direkt oder indirekt in Vermögensgegenstände nach § 231 Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 sowie § 235 Absatz 1 des Kapitalanlagege-
setzbuchs investieren und

bb) die von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden, die
über eine Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs
verfügt, oder von einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem Staat
des EWR, die zum Schutz der Anleger einer öffentlichen Aufsicht un-
terliegt und über eine Erlaubnis verfügt, die mit der Erlaubnis nach
§ 20 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs vergleichbar ist,

sowie von Anteilen und Aktien an EU-Investmentvermögen im Sinne des
§ 1 Absatz 8 des Kapitalanlagegesetzbuchs in Form von Spezial-AIF und
geschlossenen Publikums-AIF, die die Anforderung nach Doppelbuch-
stabe aa in vergleichbarer Weise erfüllen und von einer Gesellschaft im
Sinne von Doppelbuchstabe bb verwaltet werden;

15. Anteilen und Anlageaktien an inländischen offenen Publikumsinvestmentver-
mögen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs (OGAW)
sowie in Anteilen und Aktien an vergleichbaren EU-Investmentvermögen im
Sinne des § 1 Absatz 8 des Kapitalanlagegesetzbuchs, sofern diese Vermö-
gen von einer OGAW-Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem Staat des
EWR verwaltet werden;

16. Anteilen und Anlageaktien an inländischen offenen Spezial-AIF im Sinne des
§ 1 Absatz 6 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs,
a) die die Anforderungen nach § 284 des Kapitalanlagegesetzbuchs erfüllen

und nicht von Nummer 14 Buchstabe c erfasst werden und
b) die von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden, die über

eine Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs verfügt,
oder von einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem Staat des EWR,
die zum Schutz der Anleger einer öffentlichen Aufsicht unterliegt und über
eine Erlaubnis verfügt, die mit der Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 des Kapi-
talanlagegesetzbuchs vergleichbar ist,

sowie in Anteilen und Aktien an EU-Investmentvermögen im Sinne des § 1
Absatz 8 des Kapitalanlagegesetzbuchs in Form von offenen Spezial-AIF, die
die Anforderung nach Buchstabe a in vergleichbarer Weise erfüllen und von
einer Gesellschaft im Sinne von Buchstabe b verwaltet werden;

17. Anteilen und Aktien an inländischen Investmentvermögen im Sinne des § 1
Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs,
a) die nicht Publikumsinvestmentvermögen in Form von Immobilien-Sonder-

vermögen nach den §§ 230 bis 260 des Kapitalanlagegesetzbuchs sind,
b) die nicht von Nummer 13 Buchstabe b, Nummer 14 Buchstabe c, Nummer

15 und 16 erfasst werden und
c) die von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden, die über

eine Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs verfügt,
oder von einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem Staat des EWR,
die zum Schutz der Anleger einer öffentlichen Aufsicht unterliegt und über
eine Erlaubnis verfügt, die mit der Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 des Kapi-
talanlagegesetzbuchs vergleichbar ist,
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sowie in Anteilen und Aktien an EU-Investmentvermögen im Sinne des § 1
Absatz 8 des Kapitalanlagegesetzbuchs, die die Anforderung nach Buchstabe
a in vergleichbarer Weise erfüllen, nicht von den in Buchstabe b genannten
Anlageformen erfasst werden und von einer Gesellschaft im Sinne von Buch-
stabe c verwaltet werden und

18. Anlagen bei
a) der Europäischen Zentralbank oder bei der Zentralnotenbank eines Staa-

tes des EWR oder eines Vollmitgliedstaates der OECD,
b) einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Staat des EWR, das den Anforderun-

gen der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten
und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien
2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2014/59/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190)
geändert worden ist, unterliegt, wenn das Kreditinstitut dem Versiche-
rungsunternehmen schriftlich bestätigt, dass es die an seinem Sitz gelten-
den Vorschriften über das Eigenkapital und die Liquidität der Kreditinstitute
einhält (geeignetes Kreditinstitut),

c) öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, die nach Artikel 2 Absatz 5 der Richt-
linie 2013/36/EU vom Geltungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen
sind,

d) multilateralen Entwicklungsbanken, die nach Artikel 117 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2015/62 der Kommission (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 37) ge-
ändert worden ist, ein Risikogewicht von 0 Prozent erhalten.

2Als Anlagen gelten auch laufende Guthaben.
(2) Nach Maßgabe des § 3 Absatz 2 Nummer 4 kann das Sicherungsvermögen dar-

über hinaus in Anlagen angelegt werden, die in Absatz 1 nicht genannt sind, die
Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllen oder die Begrenzungen des § 3
Absatz 2 Nummer 1 bis 3, Absatz 3 bis 5 übersteigen (Öffnungsklausel).

(3) Die Aufsichtsbehörde kann dem Versicherungsunternehmen auch Anlagen in Ver-
mögenswerten, die in den vorangehenden Absätzen nicht genannt sind oder die
Voraussetzungen der vorangehenden Absätze nicht erfüllen, sowie die Über-
schreitung der in § 3 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, Absatz 3 bis 5 und § 4 Absatz 1
bis 4 genannten Begrenzungen gestatten, wenn die Belange der Versicherten
dadurch nicht beeinträchtigt werden.

(4) Nicht zulässig sind direkte und indirekte Anlagen
1. in Konsumentenkrediten, Betriebsmittelkrediten, beweglichen Sachen oder

Ansprüchen auf bewegliche Sachen sowie in immateriellen Werten,
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2. in Beteiligungen bei Konzernunternehmen des Versicherungsunternehmens
im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes mit Ausnahme von Unternehmen, an
denen das Versicherungsunternehmen nur passiv beteiligt ist, ohne operativ
auf das Geschäft Einfluss zu nehmen oder laufende Projektentwicklung zu be-
treiben, und

3. bei Unternehmen, auf die das Versicherungsunternehmen oder seine Kon-
zernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes ihren Geschäftsbe-
trieb ganz oder teilweise im Wege der Ausgliederung (§ 7 Nummer 2 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes) von Funktionen übertragen haben oder die in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb von Versicherungsgeschäften
stehende Tätigkeiten für das Versicherungsunternehmen oder seine Konzern-
unternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes ausführen, wenn bei die-
sen Unternehmen der Umfang des Geschäftsbetriebes wesentlich vom Ge-
genstand der Ausgliederung von Funktionen oder der Dienstleistungstätigkeit
bestimmt wird.

§ 3 Mischung
(1) Direkte und indirekte Anlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und

Nummer 8 sowie Anlagen bei Schuldnern mit Sitz in Staaten außerhalb des EWR,
bei denen nicht sichergestellt ist, dass sich das Vorrecht des § 315 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes auf sie erstreckt, sind auf ein vorsichtiges Maß zu be-
schränken.

 (2) Die Anlage in einzelnen Anlageformen ist wie folgt beschränkt:
1. direkte und indirekte Anlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 dürfen 7,5 Pro-

zent des Sicherungsvermögens nicht übersteigen;
2. direkte und indirekte Anlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 17, Vermögensge-

genstände, die über § 2 Absatz 1 Nummer 16 gehalten werden und nicht den
Nummern des Anlagekatalogs des § 2 Absatz 1 zugeordnet werden können,
sowie andere direkte und indirekte Anlagen nach § 2 Absatz 1, deren Ertrag
oder Rückzahlung an Hedgefonds- oder Rohstoffrisiken gebunden ist, dürfen
7,5 Prozent des Sicherungsvermögens nicht übersteigen;

3. direkte und indirekte Anlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c dürfen
5 Prozent des Sicherungsvermögens nicht übersteigen;

4. im Rahmen der Öffnungsklausel nach § 2 Absatz 2 angelegte Anlagen sind
auf 5 Prozent des Sicherungsvermögens beschränkt; unter Wahrung der Be-
lange der Versicherten kann diese Anlagegrenze mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde bis auf 10 Prozent des Sicherungsvermögens erhöht werden;
die Begrenzung auf 1 Prozent des Sicherungsvermögens in § 4 Absatz 4 bleibt
unberührt.
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(3) 1Direkte und indirekte Anlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 9, 12 und 13 dürfen
zusammen mit Anlagen, die den Quoten des Absatzes 2 Nummer 2 und 3 unter-
liegen, insgesamt 35 Prozent des Sicherungsvermögens nicht übersteigen. 2Auf
diese Quote sind auch Anlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a anzu-
rechnen, soweit Anlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 Gegenstand der Wertpa-
pierdarlehen sind. 3Innerhalb der Quote nach Satz 1 darf der Anteil der nicht zum
Handel zugelassenen und nicht an einem anderen organisierten Markt zugelasse-
nen oder in diesen einbezogenen und nicht an einer Börse in einem Staat außer-
halb des EWR zum Handel zugelassenen oder dort an einem anderen organisier-
ten Markt zugelassenen oder in diesen einbezogenen Vermögensgegenstände
nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a und Nummer 13 nicht höher als 15
Prozent des Sicherungsvermögens sein.

(4) 1Bei Anlagen in Anteilen und Aktien an Investmentvermögen nach § 2 Absatz 1
Nummer 15 und 16, die durch den Einsatz von Derivaten nach § 197 Absatz 2 des
Kapitalanlagegesetzbuchs oder den entsprechenden Vorschriften eines anderen
Staates des EWR mehr als das Einfache des Marktrisikopotentials aufweisen, ist
das erhöhte Marktrisikopotential auf die Quote nach Absatz 3 Satz 1 anzurechnen.
2Soweit das erhöhte Marktrisikopotential nicht zeitnah ermittelt werden kann, ist
der höchstzulässige Betrag anzusetzen.

(5) Direkte und indirekte Anlagen in Darlehen nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe
b, in Immobilien nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe a, b und c und in Immo-
bilien, die über Investmentvermögen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 gehalten wer-
den und die Anforderungen des § 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe c erfüllen,
dürfen 25 Prozent des Sicherungsvermögens nicht übersteigen.

(6) 1Die Aufsichtsbehörde kann die direkten und indirekten Anlagen nach § 2 Absatz
1 Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 9, 12, 13 und die Anlagen, die den Quoten des
Absatzes 2 Nummer 2 und 3 unterliegen, bis auf 10 Prozent des Sicherungsver-
mögens herabsetzen, wenn es zur Wahrung der Belange der Versicherten erfor-
derlich ist. 2Die gleiche Befugnis steht der Aufsichtsbehörde im Falle des § 135
Absatz 1 erste Alternative des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu.

Straßenreinigungsgesetz (StrReinG)
vom 19. Dezember 1978,

zuletzt geändert durch Art. 3 Gesetz zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für
die Erhebung von Gebühren und Beiträgen durch die Berliner Stadtreini-

gungsbetriebe (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe (BWB) vom 2.12.2020
(GVBl. S. 1444)

§ 7 Kosten der Straßenreinigung
(1) Die Kosten der von den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) durchzuführen-

den ordnungsmäßigen Reinigung mit Ausnahme der Kosten nach Absatz 6 sind zu
75 v.H. durch Gebühren zu decken; die restlichen 25 v.H. der Kosten trägt das
Land Berlin.

(2) 1Die Gebühren sind von den Anliegern und Hinterliegern der Straßen, die in den
Straßenreinigungsverzeichnissen A und B aufgeführt sind, zu entrichten. 2Sind für
ein Grundstück mehrere Personen gebührenpflichtig, so haften sie als Gesamt-
schuldner.
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(3) 1Die Gebühren werden aus den Gebührensätzen und den jeweiligen Grundstücks-
flächen nach Quadratmetern ermittelt. 2Die Gebührensätze werden nach den durch
Gebühren zu deckenden Kosten und den Grundstücksflächen für jede Reinigungs-
klasse in Einheiten pro Quadratmeter festgesetzt.

(4) 1Die für ein Grundstück maßgebliche Reinigungsklasse wird durch die öffentliche
Straße bestimmt, an die das Grundstück angrenzt. 2Bei Grundstücken, die an meh-
rere öffentliche Straßen in unterschiedlichen Reinigungsklassen angrenzen, ist die
Grundstücksfläche jeweils mit dem Anteil anzusetzen, der sich aus dem Verhältnis
der Grundstücksbreiten ergibt. 3Bei Grundstücken, die nicht oder nur mit Zufahrten
oder Zugängen an öffentliche Straßen angrenzen, ist die Reinigungsklasse der
Straße maßgeblich, von der aus das Grundstück eine Zufahrt oder einen Zugang
hat oder an die es mit einer Zufahrt oder einem Zugang angrenzt. 4Kommen für
Grundstücke nach Satz 3 mehrere Zugänge oder Zufahrten in Betracht, ist jeweils
die Straße maßgeblich, die in die niedrigere Reinigungsklasse eingruppiert ist.

(5) Für Grundstücke, die im Rahmen der Felder- und Weidewirtschaft oder als Forst
genutzt werden, sind die Anlieger und Hinterlieger von der Gebührenpflicht ausge-
nommen.

(6) 1Die zusätzlichen Kosten des von den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR)
durchzuführenden Winterdienstes trägt das Land Berlin. 2Die Abrechnung des Win-
terdienstes erfolgt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi-
schen dem Land Berlin und den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR). 3Das
Land Berlin trägt auch die Kosten der ordnungsmäßigen Reinigung der Straßen
auf Brücken, in Tunnelanlagen, über Durchlässen, an Gewässern erster und zwei-
ter Ordnung und an Schienenwegen, soweit keine Beziehung zur betroffenen
Straße besteht, der öffentlichen Parkplätze und Parkhäuser, der sonstigen in den
Straßenreinigungsverzeichnissen aufgeführten Straßen ohne Anlieger und Hinter-
lieger und der ordnungsmäßigen Reinigung in den Fällen des § 4 Abs. 6 und des
§ 6 Abs. 2. 4Des Weiteren trägt das Land Berlin bis zur Realisierung einer dauern-
den Nutzungsänderung der betroffenen Grundstücke, längstens bis zum 31. De-
zember 2020, die anteiligen Kosten der ordnungsmäßigen Reinigung der Straßen
an entwidmeten Flughafengrundstücken der Flughäfen Tempelhof und Tegel, die
im Eigentum des Landes Berlin oder eines von ihm beauftragten Entwicklungsträ-
gers stehen. 5Das Land Berlin und die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) kön-
nen über die Abrechnung der zusätzlichen Kosten nach den Sätzen 3 und 4 eine
öffentlich-rechtliche Vereinbarung abschließen.

(7) Sofern abweichend von den Absätzen 1 bis 5 privatrechtliche Entgelte erhoben
werden, finden die Absätze 1 bis 5 entsprechende Anwendung.
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